
Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken 

 
Die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) hat neue bzw. aktualisierte 
Dokumente auf ihre Webseiten eingestellt. Darin geht es um Empfehlungen zu Einsatz von 
Schutzmasken in der Arbeitswelt im Zusammenhang mit Covid-19 sowie um die Wiederaufbereitung 
von filtrierenden Halbmasken. Die Aussagen hierzu finden Sie in dieser Zusammenfassung. 
 
 

 
Empfehlungen der BAuA zum Einsatz von Schutzmasken in der Arbeitswelt im Zusammenhang mit 
SARS-CoV-2 (Stand: 22.01.2021):  
 
Die Übersichtstabelle der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) wurde 
überarbeitet und an die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung (Corona-ArbSchV) vom 22.01.2021 
angepasst, wonach im Zeitraum vom 27.01. bis zum 14.03.2021 die Nutzung von Mund-Nase-
Bedeckungen und FFP1-Masken nicht zulässig ist.  
 
Bezüglich der Wiederaufbereitung von filtrierenden Halbmasken hat sowohl die BAuA ein 
„Faktenpapier“ veröffentlicht als auch der Ausschuss für Biologische Arbeitsstoffe (ABAS) eine 
Stellungnahme (Vorabveröffentlichung) abgegeben:  
Danach widerspricht eine Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von Einwegmasken dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch. Es muss davon ausgegangen werden, dass die Schutzwirkung einer 
FFP2- oder FFP3-Maske bei mehrmaliger Verwendung über eine Acht- Stunden-Schicht hinaus oder 
einer Wiederaufbereitung, z. B. thermisch oder chemisch, abnimmt. 
 
Bewertung der Wiederaufbereitung von filtrierenden Halbmasken in der Arbeitswelt 
 
Die Stellungnahme des ABAS zur Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von 
partikelfiltrierenden Halbmasken (FFP2, FFP3) im Anwendungsbereich der Biostoffverordnung 
(Vorabveröffentlichung eines Beschlusses vom 28.01.2021) hat das Fazit, dass eine Aufbereitung von 
partikelfiltrierenden Halbmasken, z. B. durch Hitze, Desinfektion, Wäsche oder eine mehrtägige 
Lagerung nach Gebrauch, grundsätzlich nicht zulässig ist. Sie widerspricht dem 
bestimmungsgemäßen Gebrauch, da die Schutzeigenschaften der aufbereiteten partikelfiltrierenden 
Halbmasken im Sinne der Anforderungen an PSA anschließend nicht mehr gewährleistet ist. Die 
Schutzwirkung kann z. B. durch nicht erkennbare Kontaminationen mit neu hinzugekommenen und 
verschiedenartigen Erregern oder durch eine Beeinträchtigung der Filtereigenschaften nicht mehr 
sichergestellt werden. Folglich handelt es sich nach einer Aufbereitung nicht mehr um eine 
ordnungsgemäße Maske im Sinne der PSA-Benutzungsverordnung.  
Auch partikelfiltrierende Halbmasken mit der Kennzeichnung „R“ („reusable“) dürfen nicht über eine 
8-Stunden-Schicht hinaus verwendet werden.  
 
Stellungnahme des ABAS zur Wiederaufbereitung und Wiederverwendung von partikelfiltrierenden 
Halbmasken (FFP2, FFP3) im Anwendungsbereich der Biostoffverordnung 
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https://www.baua.de/DE/Angebote/Publikationen/Fakten/Maskenaufbereitung.pdf?__blob=publicationFile&v=5
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/Stellungnahmen/Maskenaufbereitung.html
https://www.baua.de/DE/Aufgaben/Geschaeftsfuehrung-von-Ausschuessen/ABAS/Stellungnahmen/Maskenaufbereitung.html

